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Die Entscheidungsschlacht im ostasia¬

tischen Kriege.

Die den russisch-japanischen Krieg endgültig
entscheidende Schlacht ist geschlagen und damit
hat sich ein gewaltiges, weltgeschichtliches
Ereignis vollzogen. Die letzte noch verfügbare

grosse Flotte einer der ersten Militärmächte der

Welt, ßusslands, wurde von der jungen, erst
seit wenigen Jahrzehnten geschaffenen Flotte,
der mächtig aufstrebenden Vormacht Ostasiens,

Japan, und somit Europäer von Asiaten, durch

beispiellose qualitative Überlegenheit geschlagen
und vernichtet, und Russland damit voraussichtlich

für immer seines Anteils an der Herrschaft

zur See im fernen Osten beraubt, ja, falls
Wladiwostok der Siegespreis ist oder den Japanern

in die Hände fällt, vom Pacific ganz
verdrängt.

Die hochfliegenden russischen Pläne, an den

Gestaden des stillen Ozeans festeren Fuss zu

fassen, die Macht des Zaren dauernd in der

Mandschurei und auf Liaotung zu befestigen,
und sogar Korea in die russische Interessensphäre
zu ziehen, und China in beständiger Abhängigkeit

zu erhalten, sind jetzt endgültig gescheitert,
der nordische „Koloss mit den tönernen Füssen**,

auch zu Lande beständig besiegt, büsst damit
nicht in Asien allein sein Prestige ein, sondern

er verliert auch in Europa die präponderie-
rende, politische Stellung, die ihm der Glaube

an seine Macht in den letzten Jahrzehnten
verschafft hatte.

Die Seemacht Busslands aber ist auf Jahrzehnte
hinaus vernichtet. Denn wenn Russland auch binnen

wenig Jahren neue Geschwader zu bauen vermag,

so fehlen ihm doch die eingebüssten geschulten
Kräfte an Offizieren und Mannschaften zu ihrer

Bemannung, für deren Wiedergewinnung eine

Generation erforderlich ist, und bietet ihm jener
kurze Zeitraum nicht die Möglichkeit, aus einer

kriegsuntüchtigen eine kriegstüchtige Flotte zu

schaffen. Seine beträchtliche Schwarze-Meerflotte
aber zählt, als an jenes mare clausuni gefesselt,
nicht mit.

Die letzte Hoffnung Russlands, dem Kriege
noch eine glückliche, entscheidende Wendung zu

geben, ist mit dem Verlust der baltischen Flotte

gescheitert. Wohl könnte, obgleich dies nichts

weniger wie wahrscheinlich ist, das russische

Landheer unter Linewitsch, durch beständige

Verstärkung schliesslich die Überlegenheit über

das japanische gewinnen. Allein die Heeresstärke,
die Russland in der Mandschurei zu unterhalten

vermag, hat ihre Grenze, und selbst wenn es

Linewitsch wider Erwarten gelänge, Oyama aus

der Mandschurei und selbst aus Korea zu

vertreiben, so fehlte doch die Flotte, ohne die Port

Arthur niemals den Japanern wieder genommen
werden kann, und ohne die es nicht möglich wäre,

den Krieg nach Japan hinüberzutragen, wie zum

vollendeten Sieg notwendig und auch in der

ursprünglichen Absicht der Russen lag. Russland

vermag jetzt nur noch den zweifelhaften Versuch

zu unternehmen, mit einem zweifellos deprimierten

Heere für günstige Friedensbedingungen zu

kämpfen.
Dies ist das Ergebnis des „Sieges im japanischen

Meere", wie Admiral Togo die Schlacht

in der Tsuschimastrasse genannt hat.

Deswegen kann auch nicht überraschen, dass alle

Mächte unter der Führung der Vereinigten

Staaten Russland den Gefallen erweisen, es zum
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